
2.  S a t z u n g  
 

zur Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung v om 12.03.1997 
 

der Stadt Gebesee  
 
 
Der Stadtrat der Stadt Gebesee hat in seiner Sitzung am 18.11.1997 - mit Beschluß-Nr. 
420-43/97 - folgende 
 
              2. Satzung zur Änderung der Gebührensat zung zur Friedhofssatzung  
              der Stadt Gebesee vom 12. 03. 1997 
 
beschlossen. 
 

 
Artikel I 

 
§ 11 

Gebühren für Wartung und Pflege des Friedhofes 
 
§ 11 erhält folgenden 2. Absatz 
 
(2) Die in Abs. 1 genannten Gebühren gelten für alle Grabstätten, die am 01.01. des Jahres 
auf dem Friedhof bestehen. 
 

 
§ 14 

Gebühren für Fremdbestattung 
 
§ 14 wird um folgenden Satz ergänzt 
 
Ausgenommen davon sind, Bürger, die aufgrund von Krankheit und Pflegebedürftigkeit ihren 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde aufgeben mußten (z.B. Pflege durch Kinder in einem ande- 
ren Ort oder Alters- bzw. Pflegeheim). 
 
 

Artikel II 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, diese Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung 
vom 12. 03. 1997 einzuarbeiten. 
 
 

Artikel III 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gebesee, den 29. 12. 1997 
 
 
 
Hoffmann 
Bürgermeister 
 
 


